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Gemeinderatsdrucksache 061/2023 

Abteilung:  Finanzverwaltung 

Verantwortlich: Jean-Rémy Planche 

Aktenzeichen: 333.55 11.04.2023 

 
Anpassung der Musikschulgebühren zum 01.10.2023 
 

Gremium Termin Beschlussart 

Verwaltungsausschuss 09.05.2023 Vorberatung nicht öffentlich 
Gemeinderat 23.05.2023 Entscheidung öffentlich 
 

B e s c h lu s s v or s c h l a g :  
 

Das Gremium beschließt die neue Gebührenordnung, die ab 01. Oktober 2023, 
wie in Anlage 1 dargestellt, gültig ist 
 

 
S a c h v e r h a l t :  

 
Zum 01.10.2020 wurden die Musikschulgebühren letztmals überarbeitet und 
angepasst. Um den Abmangel von aktuell rd. 250.000 EUR möglichst moderat zu  

den Steigerungen bei den Betriebs- und Personalkosten zu halten, schlägt die 
Verwaltung nunmehr wieder eine Gebührenanpassung gem. der Anlage 1 vor. 

 
In der nachfolgenden Tabelle wird die geplante Änderung aufgezeigt. 

 

Unterrichtsgebühren bisher künftig 

Grundstufe (Gruppenunterricht)     

Rhythmik u. musikalische Früherziehung 24,00 € 26,00 € 

Grundausbildung Blockflöte 24,00 € 26,00 € 

Altflötenunterricht 33,00 € 36,00 € 

Unterricht Bands   7,50 €   9,00 € 

 
Wie der neuen Gebührenordnung zu entnehmen ist, wird hierüber keine 
Regelung mehr zu den Gebühren für den weiterführenden Unterricht getroffen. 

Der weiterführende Unterricht wird seither von freien / selbstständigen 
MusiklehrerInnen geleistet, die die Gebühren/Entgelt selbst eingenommen 

haben. Um die Selbstständigkeit der MusiklehrerInnen weiter zu untermauern, 
wird mit der neuen Gebührenordnung die Gebührenregelung für den 
weiterführenden Unterricht herausgenommen.  

Für die Nutzung der Musikschulräumlichkeiten durch die freien Musiklehrkräfte ist 
künftig eine Raumnutzungsgebühr von 3,00EUR/Schüler und Monat fällig, bisher 

lag diese bei 2,00EUR. 
Bisher hat die Stadt den weiterführenden Unterricht der Geschwisterkinder mit 
30% Zuschuss unterstützt (RE2022: 21.343 €), künftig wird sich dieser auf 15% 

für das zweite und für jedes weitere Musikschulkind einer Familie mit 30% 
Zuschuss angepasst. 

 
 
F in an z ie l l e  Au s w i r k u n ge n :  
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Durch die Gebührenanpassungen werden Mehreinnahmen in Höhe von  

rd. 2.000 € und Minderaufwendungen von rd. 5.000EUR erwartet. 
 
 

Vorlage genehmigt 
 

 
Ioannis Delakos 
Bürgermeister 
 

 
Anlagen: 

Anlage 1: Gebuehrenordnung fuer die Musikschule Holzgerlingen ab 01.10.2023 
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